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Deutschen Jugend haben das Recht, Vorschläge für Auszeich
nungen und zur Förderung der Studenten zu unterbreiten.

(9) Die Rektoren der Hochschulen und die Direktoren der 
Fachschulen sowie die Leiter und Vorstände der Einsatzbe
triebe sorgen dafür, daß die Absolventen entsprechend den 
gesellschaftlichen Erfordernissen, ihren Fähigkeiten und unter 
Berücksichtigung persönlicher Interessen eingesetzt werden. 
Die Leitungen der Freien Deutschen Jugend sind berechtigt, 
an der Absolventenvermittlung teilzunehmen.

IV.

Das Recht und die Ehrenpflicht der Jugend 
zum Schutz des Sozialismus

§24

Die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes und der 
sozialistischen Staatengemeinschaft ist Recht und Ehrenpflicht 
aller Jugendlichen. Aufgabe der Jugend ist es, wehrpolitische 
Bildung, vormilitärische Kenntnisse und Fertigkeiten zu er
werben sowie in der Nationalen Volksarmee und den anderen 
Organen der Landesverteidigung zu dienen. Dieser Ehren
dienst wird durch die sozialistische Gesellschaft hoch geachtet.

§25

(1) Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre und die Lehrer 
und Erzieher sind für die Vorbereitung der Jugend auf den 
Schutz des Sozialismus verantwortlich. Sie fördern die wehr
politische Bildungs- und Erziehungsarbeit, die vormilitärische 
und Zivilverteidigungsausbildung sowie den Wehrsport an 
der Schule, den Einrichtungen der Berufsbildung, in der 
Freien Deutschen Jugend, in der Gesellschaft für Sport und 
Technik und die Sanitätsausbildung im Deutschen Roten Kreuz 
der Deutschen Demokratischen Republik. Der Gewinnung und 
Vorbereitung des Nachwuchses für militärische Berufe ist 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

(2) Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre und die Lehrer 
und Erzieher unterstützen die Freie Deutsche Jugend und die 
Gesellschaft für Sport und Technik bei der Organisierung viel
fältiger Formen der wehrpolitischen und wehrsportlichen Betä
tigung der Jugend. Sie fördern die Wehrspartakiaden der Ge
sellschaft für Sport und Technik. Hervorragende Leistungen 
in der sozialistischen Wehrerziehung sind durch staatliche 
Auszeichnungen zu würdigen.

(3) Die Reservisten der Nationalen Volksarmee nehmen 
aktiv an der sozialistischen Wehrerziehung der Jugend teil. 
Ihre politischen und militärischen Kenntnisse und Erfahrun
gen sind besonders für die Tätigkeit als Propagandisten, Aus
bilder der Gesellschaft für Sport und Technik, Leiter von 
Arbeitsgemeinschaften und Klubs in der Freien Deutschen 
Jugend und in der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ zu 
nutzen.

(4) Die Leiter und Vorstände sind verpflichtet, gemeinsam 
mit den Arbeitskollektiven und FDJ-Kollektiven ständig Ver
bindung mit den Jugendlichen ihrer Bereiche, die ihren 
Ehrendienst in den bewaffneten Organen leisten, zu halten 
und sich um deren Angehörige zu sorgen. Sie unterstützen 
die Reservisten der Nationalen Volksarmee bei der Wieder
aufnahme ihrer beruflichen Tätigkeit. Soldaten auf Zeit und 
Berufssoldaten sind nach vorbildlicher Erfüllung ihres Dien
stes im Beruf und beim Studium besonders zu fördern.

(5) Die Vorgesetzten in den bewaffneten Organen sind ver
pflichtet, die Initiativen der Jugend zur Erhöhung der Kampf
kraft und Gefechtsbereitschaft in den Truppenteilen, Einhei

ten und Dienststellen zu unterstützen. Dabei wirken sie eng 
mit den Leitungen der Freien Deutschen Jugend in den be
waffneten Organen zusammen.

§26

Für die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe und die Leiter und Vorstände ist 
die sozialistische Wehrerziehung fester Bestandteil ihrer Lei
tungstätigkeit. Sie sichern die materiellen Bedingungen für 
die vormilitärische Ausbildung und den Wehrsport, insbeson
dere für den militärischen Mehrkampf, das Sportschießen 
und den Modellsport. Die Gesellschaft für Sport und Technik 
hat das Recht, Vorschläge zur planmäßigen Entwicklung der 
vormilitärischen Ausbildung und des Wehrsports zu unter
breiten. Die örtlichen Räte koordinieren die Tätigkeit der Be
triebe, Kombinate, Einrichtungen, Genossenschaften und der 
gesellschaftlichen Organisationen auf diesem Gebiet.

V.
Die Entfaltung eines kulturvollen Lebens der Jugend

§27

Kultur und Kunst bereichern das Leben der Jugend in der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft, sind unentbehrlicher 
Bestandteil ihres Wirkens und tragen zur allseitigen Persön
lichkeitsentwicklung bei. Anliegen und Aufgabe der Jugend
lichen ist es, ihr Leben kulturvoll zu gestalten, ihre Freizeit 
sinnvoll zu nutzen, sich kulturell-künstlerisch zu betätigen 
und schöpferisch an der Entwicklung von Kultur und Kunst 
mitzuwirken. Der Staat fördert das Streben der Jugend, sich 
die sozialistische Kunst und Literatur der Deutschen Demo
kratischen Republik, der Sowjetunion und der anderen Län
der der sozialistischen Staatengemeinschaft, die humanistische 
Kunst und Literatur der Völker der Welt sowie die Schätze 
des proletarisch-revolutionären und demokratisch-humanisti
schen Erbes anzueignen.

§28

(1) Die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organe und die Leiter und^ Vorstände för
dern die ständige Erhöhung des sozialistischen Kulturniveaus 
der Jugend und unterstützen die kulturellen und künstleri
schen Initiativen der Freien Deutschen Jugend. Sie übertra
gen der Jugend Aufgaben zur Gestaltung des kulturellen 
Lebens in eigene Verantwortung. Sie sichern entsprechend 
dem Plan die materiellen und finanziellen Voraussetzungen 
für die kulturvolle Freizeitgestaltung der Jugend. Die Möglich
keiten für die kulturelle Betätigung aller Jugendlichen, beson
ders der jungen Schichtarbeiter und der auf dem Lande arbei
tenden und lebenden Jugendlichen, sind zu erweitern.

(2) Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre sind verpflichtet, 
im engen Zusammenwirken mit den Leitungen der Freien 
Deutschen Jugend und des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes das Streben der Jugend zur Gestaltung der sozialisti
schen Arbeitskultur zu fördern. Sie unterstützen die Entwick
lung der Jugendbrigaden zu Vorbildern einer kulturvollen 
Lebensweise. Sie beziehen die jungen Arbeiter und Genossen
schaftsbauern in die Gestaltung des kulturellen Lebens ein, 
berücksichtigen ihre vielseitigen Interessen und Bedürfnisse 
und fördern ihre aktive Mitwirkung bei Betriebs- und Dorf
festspielen und weiteren kulturellen Gemeinschaftserlebnis
sen.

(3) Die Leiter der Kultureinrichtungen (Theater, Filmtheater, 
Verlage, Bibliotheken, Buchhandlungen, Orchester, Museen, 
Klub- und Kulturhäuser, künstlerische Hoch- und Fachschulen


